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ERGÄNZUNGSANTRAG ZUM ENTWURF EINES BUNDESGESETZEi{1Bl::'R::::=::=::::~::::"'~:'''=::''~:~~~ 
... STUDIEN AN UNIVERSITÄTEN (UniStG) 

Aufgrund der bestehenden Rechtslage beantragen wir folgende Ergänzung zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über Studien an Universitäten (UniStG): 

Teil B (Anlagen zum Bundesgesetz über Studien an Universitäten), nach 2.7.2. 
Einfügung eines neuen TOP 2.7.3. (die folgenden Texte müßten umnumeriert werden): 

Das selbständige Graduierungsrecht der Katholisch-Theologischen Fakultät ~ini ist staatlich 
anerkannt, eine Nostrifizierung entfällt. Die Anrechnung von an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät Linz abgelegten Studien und Prüfungen erfolgt gern. §§ 30 und 61 UniSt(;,~ wobei fur 
Studien und Prüfungen an der Katholisch-Theologischen Fakultät Linz Gleichwertigkeit mit 
jenen der gleichen Studienrichtungen an Katholisch-Theologischen Fakultäten staatlicher 
Universitäten besteht. 

Einfügung unter Teil B, TOP 2.4. Doktoratsstudium der Katholischen Theologie: 

Die Studien und das selbständige Graduierungsrecht der Katholisch-Theologischen Fakultät 
Linz sind staatlich anerkannt, eine Nostrifizierung entfallt (vgI. Teil B, TOP 2.7.3.) 

Einfügung unter "ErläuterungenIZu den Anlagen": 

"Im 7. Abschnitt, Theologische Studien, werden schließlich die Diplomstudien der 
Evangelischen und Katholischen Fachtheologie, fur die eine Hächststundenzahl von 150 
Wochenstunden vorgeschlagen wird, sowie die 'Katholische' Philosophie zusammengefaßt." 
lJie xesollderte Berücksichtigung der Kalholisch- Theologischen Fakultät Linz entspricht der 
xellelldell Rechtslage, wOilach der Gleichwertigkeitszusammenhang mit den Katholisch
lheologischell Fakultäten staatlicher Universitäten grllnd\'ätzlich anerkannt ist. 
"Die Bestimmungen über den Übertritt von den kirchlichen theologischen Lehranstalten 
entsprechen dem geltenden Recht," 
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Maximilian Aichern 
Bischof von Linz 
Magnus CanceIIarius der 
Kath.-Theol. Hochschule Linz 

Prof. Dr. Matthias Scharer 
Rektor 
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